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Karl F. Schumann, Der Handel mit Gerech­
tigkeit. F14nktiomproblerne der Styafjusti:.t. u"d 
ihre Lösungen - am Bejjpiel des amerikttni­
sehen plea-b4Tgaining, Frankfurt/ M. 1977 
(suhrkamp), DM 10,-

Wer einmal eine der zahlreichen amerikani­
schen Strafveneidiger-Serien gesehen hat (be­
zeichnend, daß es in Deutschland nichtS Ähn­
liches gibt), hat bereits eine oberfliichliche 
Anschauung vom .Handel mil Gerechtig­
keit". Freilich sieht man in diesen Serien 
ausschließlich »Unschuldige., die, von her­
vorragenden Rechtsanwälten verteidigt. es gar 
nicht nötig haben. auf die unsittlichen Ange­
bOle der SualsanwaltSchaft einzugehen; kön­
nen sic doch sicher sein. spätestens vor dem 
Richter ihre Unschuld unfer Beweis zu seel­
len. Den »Schuldigen« sind dagegen die noch 
zah Ireicheren amerikanischen Polizeiserien 
vorbehalten, in denen das Problem der Ma.<­
senkriminalitäc an On und Stelle in den 
Seraßen von San rranzisco oder Manha!lan 
erledigt wird. 
Mit dem hiesigen und amerikanischen Fern­
sehzuschauem verheimlichten Allug der 
amerikanischen Strafjusli2. beschäftigt sich 
Karl F. Schumanns Srudie . Der Handel mit 
Gerechtigkeit • . Die Lektüre ist zunächst eher 
desillusionierend. Als Konu-ast zu unseren 
summarischen Verfahren scheint sich die 
(nord-)amerikanische Strafjusti?, danach nicht 
zu eigllen. Mir einer FiiUe von Material, 
Statistiken und - was das Buch so lebhaft und 
lesbu macht - BeispielsfäUen werden die 
Fixierung der amerikanischen Justizvcrtas­
sung auf das Geständnis und der Zwang auf 
den Beschuldigten, endlich zu geslehen, dar­
gesrcUt. So mancher Liberale. der im angel­
sächsischen Verfahren mit seiner ganz anders 
gearteten RoUenvertei lung und seiner - nicht 
nur der Geseuesnorm nach - viel stärkeren 
Veneidigungsposition die Alternative zum 

autoritären Strafverfahren unserer StPO gese­
hen hat, mag erschülten sein. Das liegr freilich 
auch an der Perspektive dcs Autors. der im 
wesent~chen die amerikanische Kritik am 
Syslem des plea bargaining rezipien bat und 
diese Kritik scheint Wasser auf die Mühlen 
deutscher Slrafprozeßtheoreliker zu sein. 
.. Freiheit und Gerechtigkeit sind keine Han­
dels- oder Tauschobjekte" . Mie diesem Zitat 
leitct Schumann seine Smdie ein, nicht ohne 
frei~ch hinzuzufügen, daß sie es längst seien. 
Das plea bargaining ist l:ingst so anerkannt, 
daß es bereits Handbücher dafür gibt. und 
seine Formen sind so amerikanisch wie das 
Pokerspiel und nehmen bisweilen auch dessen 
Züge an. So z. B. wenn bargaining-Versuche 
gescheitert sind, »der StaatSanwalt alle Zeugen 
im Zuschauerraum au{forden, den Saal "Zu 

verlassen und 15 Zeugen der Verteidigung 
sich erheben und langsam der Tür zu schlen­
dem, worauf der Ankläger dem Verteidiger 
seine Bereitschafr signalisien, auf dessen 
AngtbOl einzugehen •. Eine andere Verteidi­
gerschilderung: »Der Ankläger beginnt mit 
der Forderung: 5-10 (jahre). Ich antwOrte, 
daß mein Klient das nie akzeptieren würde. Er 

sagt: 3-5. Ich s~ge: nein. Er sagt t-2 Jahre. Ich 
rede über die Familie meines Klienten und 
über seine ständige Arbeit. Er sagt: gut, dann 
Bewährung. Ich schüneJe den Kopf - nein. 
Sch ließJjch SIeht der Ankläger auf und stellt 
den Fall ci n .• 
Erschrecken mag bei solchen Schllderungen 
die hohe Strafforderung des Anklägers in 
einem FaU, an dem offenbar so wenig dran iSI , 
daß er sich zur Einstellung eignet. Eine belieb­
te Taktik der StaalsaIlwä.!te scheint zu sein, die 
Ausgangsposition im Handel um die Gerech­
tigkeit durch überhöhte St~orderungen so 
zu gesulten. daß auch n3ch ciner Senkung 
eine ausreichende StrafunkLion verbleibt. 
Freilich ist auch in unseren Gerichcen Praxis, 
daß die Staatsanwaltschaft überhöhee Seraian-
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tdge stellt, die das Gericht im Urteil dann ;\Uf 

das . vemünftigea Maß herabschraubt, das die 
Sta:ltsanwaltschafc natürlich bereits antizi­
piert hatte und letztlich auch für angemessen 
hält. Deutsche Richter lieben es, auch beim 
Auswerfen harter Strafen noch als milde und 
liberal da.zustehen und reagieren ausgespro­
chen ungehalten, wenn der Anklagevenreter 
durch milde Strah.nträge diesen Gestus ent­
larvt. 
Das plea bargaining vc.rlien: Eü r den Leser 3m 

eheuen seinen Schrecken, wenn er es mit den 
bei uns üblichen Praxen der Routine-Justiz 
vergleicht. Mir scheint nämlich ein bedeuten­
der Unterschied zu sein, ob der Angeklagte 
unter dem Druck, einen Prozeß durchzuste­
hen, in dem Gericht und Staatsanwaltschaft in 
unkeuscher Allianz die Strafverlolgung be­
treiben, oder ob über der Staatnnwaltschaft 
das Damoklesschwert eines unbeweglichen, 
al~modisch ;1JlfIlutendcn (wieso eigentlich~) 

Verfahrens schwebt, dessen Ausgang für sie 
oft nur schwer kilkulierbar ist. Eines Verfah­
rens, das nach deutscher Auffassung den 
AngekJaglen unangemessen bevorzugt und -
wie Luhmann (Legitimation du reh Verlahren, 
s. (9) versländnislos feststellt - "Verf3.hrens­
regelungen in eigenl'ümlicher Weise mit sub­
jektiven Rechten gegen den Staat verbindet •. 
Unausgesprochen steht nämlich hintcr jedem 
Handelsangebot dcr Staatsanwaltschaft der 
angelsächsische Jury-Prozeß. der auf peinli­
che Einhalrung der Beschuldigtenrechle ange­
legt und daher für die Staatsanwaltschaft 
weniger berechenbar und vor allem viel 
beschwerlicher ist als der dem sehe. Die strikte 
Einhattung schützender Fonnen iSI das Kapi­
tal des Beschuldigten beim Tausch; sie slellt­
wenigstens tendenziell - das Gleichgewicht 
der Kontrahemen her, was seit Richter Oliver 
Wendell Holmes' Dissent aus dem Jahre 1905 
als Vorausseuung der Vertragsfrelheit gill. 
Die Antizipat ion des Beschuldigten als chan­
cengleiche Prozeßpartei ist die Basis des plea 
bacgaining wie jeder Venrag nach Hegcl 
vorausseul, .daß die darin trctenden sich als 
Personen anerkennen; da er ein Verhähniß 
des objektiven Geistes ist, so iSI das Moment 
der Anerkennung in ihm schon enthal[cn~ 

(Rechtsphilosophie § 7t). Unter diesem As­
pekt relativiert sich Schumanns Einteilung der 
Argumente pro und kontra plea b3Tgaining. 
Wenn er schreibt: .Die Argumente reprodu­
zieren im wesentlichen die jeweils tragenden 
Aspekte der beiden von Packer beschriebenen 
Idealtypen der JuStiz: des Rechtsstaatsmo-
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deUs (due process model) und d!'s Kontroll­
modells (crime control model) . , muß man 
hinzusetzen: nach angelsächsischen Verhält­
nissen! Denn ohne das Modell des rechcsstaat­
lichen Paneienprozesses wäre auch das plea 
bargaining nicht denkbar. 
Obwohl Schumann auch bei uns Tendenzen 
zum Aushandeln des Verlahrensergebnisses 
sieht, ist ein dem amerikanischen plea bar­
gaining vergleichbarer Handel hier unmög­
lich. Obgleich unsere Prozeßordnung der 
Staatsanwaltsch:Jt größere Zwangsbefugnisse 
bereit hält, gilt das Ankhgeprinzip bei uns 
nicht in khssischer Strenge. Hat die Staacsan­
wal!schaft erst einmal angeklagt (weswegen 
auch immer), so verliert sie die Disposirion 
über die Ankl.age. Es bedarl lediglich der 
formalen Belehrung über die .Änderung des 
rechtlichen Gesichtspunktes.> und auS der 
kleinsten Anklage kann das Gericht den größ­
ten VOrw1Jrt machen. Eine eventueUe Zusage 
der Staatsanwaltschaft, nur wegen bestimmter 
Taten anzuklagen, wäre also ohne Wen. 
Zudem sind die Strafrahmen bei uns so weil, 
daß nicht einmal die Begrenzung der Anklage 
ein halbwegs kalkulierbares U neil garantier­
te. So wäre z. B. das Ve~prechen d!'r Ankla­
gebehörde, den Vorwurf des Mensch.enhan­
dels fallen zu lassen und nur wegen Beleidi­
gung anzuklagen. wertlos, denn das Gericht 
könnte für die Beleidigung das vierfache an 
F reiheilsstraIe auswerfen wie für den Men­
schenhandel. Nicht einmal ein Handel. dessen 
Ergebnis der geräuschlosere Strafbefehl ist, ist 
sicher. Der Richter kann bei »Bedenken. oder 
wenn er eine andere Strafe, Maßregel oder 
Nebenfolge fescsenen will, das Verfahren 
durchkreuzen und die Hauprverhandlung 
anberaumen. Vollends unmöglich wurde 
schließlich jedes Agreement durch die .Ein­
schränkung des Strafklageverbrauchs«, wie 
sie der BlU1destag nach Einführung der neueo 

§§ ! 5 4, I 54a StPO (Einschränkung des Lega­
litätsprinzips; die StA kann von der Verlol­
gung bestimmter Taten absehen) für nötig 
hielt. Diese Regelung führt dazu, daß 
bestimmte Anklagepunkte fallengelassen 
werden können, aber dadurch nicht etwa 
verfallen, sondern spater (vielleicht kurz vor 
einer Haftentlassung) erneut hervorgekramt 
werden können. Da auch die Einstellung des 
Verfahrens, nachdem der Beschuldigte der 
Staatsanwaltschaft das öffencliche Inter!'sse 
abgekauft hat (Einstellung gegen Bußgeld 
nach § I S3a StPO), nur vorläufig ist, bleibt bei 
uns dem Beschuldigten tatsäch~ch nicht viel 

mehr als der von Schumann als etne der 
deutschen Varianten des plea bargaining ange­
führte »Verteidigungsver.t.ichl in der Hoff­
nung auf milde Strafz.umessung •. 
Wo in der BRD Anrräge aus allen möglichen 
Gründen (venneindichc Verfahrensver­
schleppu ng, niehl z.ur Sache gehörig, kein 
Zus:umnenhang mit dem Gegenstand des 
Verfahrens etc.) kurzerhand zurückgewiesen 
werden, dienen sie in den USA der Veneidi­
gung oft dazu, Zeit ZIJ gewinnen und die 
St:tatsanwalcschaft zum Aushandeln bereitzu­
machen: »Ein Anwalt aus Boston gibt an, in 
nahezu jedem Verfahren Anträge zu stellen. 
Er sagt, es koslc Zeit, auch eine schwach 
begründete Behauprung zu widerlegen. Jeder 
Antrag, der zu einer Akte hinzukommt, hillt, 
ein besseres Ergebnis auszuhandeln .• 
Um gerecht zu sein; Schumanns Buch läßt 
sich nicht in die Reihe der falsch münzenden 
Vergleich~ zwischen deutschem und amerika­
nischem Strafprozeß einsortieren, die ein 
rewstischcs Bild der schmutzigen amerikani­
schen Straf justiz dem deucsehen Ideal des 
wahrheitsliebenden Strafverfahrens gegen­
übersteUen, um dem Leser die Wahl für 
unsere Weneordnung zU erleichtern. Sein 
erster Teil (Strukrurelle Bedingungen und 
Zwänge der Massenjustiz), der die Probleme, 
vor die das Phänomen der Massenkriminalität 
jede, nicht nur die amerikanische Justiz stellt, 
in klarer und voruneilsfreier Form erönert, 
gehört meines Er3chtens zum Geschc.ilesten, 
was dazu geschrieben wurde. Der 1.. Teil -
eine Darstellung des plea bargaining - der den 
Schwerpunkt des Buches bildet, ist packend 
und iniorm:uiv, mit einer Fülle von Einzelfäl­
len, an denen das Typische des plea bargaining 
dargestellt wird. Ich übenreibe wobl nicht, 
wenn ich ihn sp:lJlnend nenne. Allein im 
3. Teil, den" Lehren des amerikanischen Bei­
spiels« vermisse ich eine Heraus:u-beirung der 
grundsätzlichen UnterSchiede des deucschen 
und des amerikanischen Verlahrenscyps, die 
für die auch von Schum:lJln dargcsteUten 
Unterschiede in den Formen des amerikani­
schen und deutschen AushandeIns und die 
deucsche Phobie, um Wahrheit und Gerech­
tigkeil zu feilschen, veranlwonlich sind. 
So wiinschenswen es wäre, daß »Freiheit und 
Gerechtigkeit keine Handels- oder Tauschob­
jekte. wären, ein System des Äquivalenten­
Tausches scheim mir »Gerechtigkeit . in grö­
ßerem Maße zu verbürgen als die heuchleri­
sche Berufung auf die materieUe Wahrheit, die 
nach deucschcr Strafprozeßideologie im Plä-
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doyer der St3:lt5wwalLSchafc bereiLS in reiner 
Form enLbalteo ;Sl. Teilt man LuhmaflJls 
überzeugung, daß ein Syslem, das die Em­
scheidbarkeit aller aufgeworfenen Probleme 
garafllieren muß, nicht zugleich die Richtig­
keit der Enrscheid ung gan.nliercn könne, 
muß einen das deutsche inquisitorische Pro­
zeßmodeU mit größerer Skepsis erfüllen ah 
der ephemere Handel im amerikanischen Pro­
zeß. Die Prozeßtheoretiker des -Drinen 
Reichs. begründetefl ihre A.blehnung des Par­
teienprozesses, in dem (nicht einmal notwen­
digerweise in amerikanischen Ausmaßen und 
Auswüchsen), was Wahrheit sei, zwischen 
den Parteien weitgehend ausgehandelt wird, 
mit einer Parallele zu Parbmentarismus und 

Demokraue, die zur Grundlage die Erkennt­
nis h.lbcn, daß Panciengcz.änk und -gefeilschc 
immer noch bessere Gesetze gaunrierrc.n als 
der Wille eines charismatlsehen Führers. 
Wenn auch der Parlamentarismus heute bei 
unserer Justiz weitgehend unangdochten ist, 
so schüttelt sich doch die deutsche Strafpro­
zeßlehre schon beim bloßen Ge<Lwk.en an das 
plea bargaining, und das weniger weil 
ge/eil seht wird, sondern weil in diesem Han­
del die Anerkennung des Beschuldigten als 
gleichberechtigte Prozeßpartei zum A.us­
druck komm!. Vor Applaus von dieser Seile 
wird man Schumanns Buch in Schutz nehmen 
müssen. 

Ingo Miiller 
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